
Anlage A zur V/0538/2023 
Kurzüberblick 

Die Kreise Coesfeld und Warendorf beabsichtigen auf Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinba-
rung mit der Stadt Münster die systematische Zusammenarbeit bei umfangreichen Wald- und 
Vegetationsbränden sowie bei schweren Unfällen auf Bahnstecken vorzuplanen und sich im Ein-
satzfall gegenseitig zu unterstützen. Erforderliche Geräte werden miteinander abgestimmt und 
unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und von Synergieeffekten beschafft und vorgehalten. 
 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Fachliche Zielsetzungen beider Projekte sind: 

 Sicherstellung fachlich erforderlicher Kompetenzen und abgestimmter taktischer Vorgehens-
weisen der Einsatzkräfte durch gemeinsame Einsatzvorbereitung, -organisation und Ausbil-
dung. 

 Festlegung und Darstellung von Ortsangaben, Zufahrten und Bewegungsflächen durch ein-
heitliche und gebietsübergreifenden Einsatzplanungen.    

 Koordinierte und abgestimmte Beschaffung von Gerätschaften und Schutzausrüstungen sowie 
gezielte Festlegung der Vorhaltungen. Die hohen Investitionskosten werden dementsprechend 
konzentriert und es können unwirtschaftliche „Doppelanschaffungen“ vermieden werden. 

 Einheitlich aufgestellte Feuerwehreinheiten mit gleichen technischen und taktischen Einsatz-
werten. 

 Einbindung von luftgebundenen Einsatzmitteln. 

 Einheitliche Warn- und Informationskriterien der Bevölkerung 
 

Haushalterische Ziele für den Haushaltsplan  

PG 0209 

Vereinbarungen zur Interkommunalen Zusammenarbeit werden durch das Land NRW geför-
dert. Es wird beabsichtigt, nach Abschluss der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen jeweils 
einen Förderantrag für jedes Projekt einzureichen. Die Fördersumme beträgt insgesamt max. 
420.000 € und ist paritätisch auf die beteiligten Gebietskörperschaften aufzuteilen. 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja x Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan x Ja  Nein   

Im Entwurf des Haushaltsplan 2024 enthalten?  Ja  Nein x teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? x Ja  Nein   

Bereits veranschlagt? x Ja  Nein   

 



 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist  vollständig 
pflichtig 

x überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

Als rechtliche Grundlage gelten §§ 2 (2) und (3), 3 (3), 4 (2) und (3) BHKG NRW  

 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

Aufgabenbereich Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung: 

Es lassen sich unmittelbare Schnittstellen zum Schutz der Umwelt ableiten. Insbesondere Brand-
ereignisse größeren Ausmaßes für zu einer erheblichen Zerstörung von Grünflächen und Wäl-
dern. 

 

Aufgabenbereich Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung: 

Es lassen sich unmittelbare Schnittstellen zum Schutz der Umwelt ableiten. Bei Unfällen mit Ge-
fahrstofftransporten auf Bahnstrecken ist mit einem Austritt großer Mengen an Schadstoffen zu 
rechnen. Dieses führt zu einer großen Belastung und ggf. Zerstörung der Umwelt.  
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